
WERTGRUND WohnSelect D  |  Jahresbericht 2016/2017

Steuerliche Hinweise – Kurzversion 

Steuerliche Hinweise – Kurzversion

Die Endausschüttung für das Geschäftsjahr 2016/2017 in Höhe von 
2,44 EUR je Anteil erfolgt am 14. Juni 2017.

Privatanleger
in EUR

Betrieblicher Anleger
in EUR

Ausschüttung je Anteil 2,4400 2,4400

davon steuerfrei2 0,0000  0,0000  

Steuerpflichtige ausgeschüttete Erträge3 0,7457  0,7457  

Kapitalertragsteuerpflichtiger Teil der ausgeschütteten Erträge 0,7457  0,7457  

Kapitalertragsteuer bei Depotverwahrung 25 % zzgl. 5,5 % Solidaritätszuschlag 0,1967 0,1967

Endausschüttung1

Die ausgeschütteten Erträge 2016/2017 werden steuerlich wie folgt 
behandelt 2:

Wir weisen darauf hin, dass bei den Anlegern neben den oben auf
geführten „steuerpflichtigen ausgeschütteten Erträgen“ in Höhe 
von 0,7457 EUR je Anteil im Privatvermögen und im Betriebsver
mögen auch bestimmte vom Fonds einbehaltene Erträge steuer
pflichtig sind. Diese betragen jedoch 0,0000 EUR je Anteil im Privat
vermögen und im Betriebsvermögen, sodass sich insgesamt 
steuerpflichtige Erträge in Höhe von 0,7457 EUR im Privatvermögen 
und im Betriebsvermögen ergeben.

Zu beachten: gegebenenfalls Berücksichtigung von Kirchensteuer 
und erteiltem Freistellungsauftrag.

Berechnung der Abgeltungsteuer sowie Gutschrift auf 
dem Konto für einen Anteil des Sondervermögens im 
Privatvermögen

Depotführende Stelle

Steuerpflichtig (insgesamt) 0,7457 EUR

KESt (25 % auf „Steuerpflichtig [insgesamt]“) ./. 0,1864 EUR

Solidaritätszuschlag (5,5 % auf KESt) ./. 0,0103 EUR

Summe einzubehaltende Steuer ./. 0,1967 EUR

Damit Gutschrift auf Konto 2,2433 EUR

1  Die Berechnung beruht auf Angaben der externen Steuerberatung der Pramerica Property Investment GmbH. Für die Richtigkeit der Berechnung wird keine Haftung übernommen. Bei Rückfragen bitten wir Sie, Ihren jeweiligen 
Steuerberater zu kontaktieren.

2  Die Angaben beziehen sich auf die Endausschüttung für das Geschäftsjahr 2016/2017.
3  Der Unterschied zwischen der Ausschüttung pro Anteil und der Summe aus steuerfreien und steuerpflichtigen Erträgen resultiert aus steuerlichen Abschreibungen der Immobilien des Sondervermögens. Die Abschreibung mindert die 

steuerliche Bemessungsgrundlage, was faktisch zu einem steuerfreien Anteil der Ausschüttung führt.
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Aktueller Gesetzesstand 

Mit Neuregelung des Investmentaufsichtsrechts durch das Gesetz 
zur Umsetzung der AIFMRichtlinie (AIFMUmsG) wurde am 22. Juli 
2013 das Investmentgesetz (InvG) durch das Kapitalanlage
gesetzbuch (KAGB) ersetzt. Die erforderlichen Anpassungen des 
Investmentsteuergesetzes (InvStG) wurden mit dem Gesetz zur 
Anpassung des Investmentsteuergesetzes an das AIFMUmsG 
(AIFMStAnpG) vorgenommen. Das AIFMStAnpG ist am 24. Dezem
ber 2013 in Kraft getreten. Die Regelungen des InvStG i.d.F. des 
AIFMStAnpG sind grundsätzlich ab dem 24. Dezember 2013 anzu
wenden. Demnach sind bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen, 
um steuerlich weiterhin als Sondervermögen zu qualifizieren. Aller
dings wird nach den Regelungen des InvG aufgelegten Sonderver
mögen Bestandsschutz gewährt, sofern sie weiterhin die Vorausset
zungen des InvG i. d. F. vom 21. Juli 2013 erfüllen. Da der WERTGRUND 
WohnSelect D unter diese Bestandsschutzregelung fällt, sind gem. 
§ 22 Abs. 2 InvStG die Regelungen des InvStG weiterhin anzuwenden. 

Die Investmentsteuerreform

Am 26. Juli 2016 wurde das Investmentsteuerreformgesetz verkün
det. Der Gesetzgeber will mit der Investmentsteuerreform insbe
sondere EUrechtliche Risiken ausräumen und Möglichkeiten für 
steuerliche Gestaltungen einschränken. Außerdem sollen Verwal
tungsaufwand abgebaut und rechtliche Systemfehler korrigiert 
werden.

Für Publikumsfonds wie den WERTGRUND WohnSelect D ist ab 2018 
ein Systemwechsel vorgesehen: Sie sollen künftig mit 15 % Steuern 
auf inländische Dividenden, Mieterträge und Gewinne aus dem Ver
kauf von Immobilien belastet werden. Damit werden deutsche und 
ausländische Fonds hinsichtlich dieser Erträge auf der Fondsebene 
künftig gleich besteuert.

Für Anleger, die bislang keine Steuern auf Kapitalerträge zahlen (wie 
beispielsweise Kirchen oder gemeinnützige Organisationen), würde 
die Vorbelastung des Fonds eine Steuererhöhung bedeuten. Das 
Investmentsteuergesetz sieht für diese Anleger ein Verfahren vor, 
wonach auf Antrag des Fonds die Steuerpflicht auf Fondsebene ent
fällt, soweit solche Anleger am Fonds beteiligt sind. Diese Anleger 
erhalten die auf Fondsebene nicht erhobene/erstattete Steuer vom 
Fonds ausgezahlt (sogenannter Befreiungsbetrag).

Für weitere Anlegergruppen, insbesondere für Privatanleger, sollen 
Teilfreistellungen der Ausschüttungen und Gewinne aus der Veräu
ßerung der Fondsanteile die Belastung auf Fondsebene pauschal 
ausgleichen (sogenannte Teilfreistellung). 

Aufgrund der Neuregelung gelten alle Fondsanteile zum 31. Dezem
ber 2017 für steuerliche Zwecke als veräußert und zum 1. Januar 
2018 als neu angeschafft. Die Besteuerung eines etwaigen Veräuße

rungsgewinns findet allerdings erst zum Zeitpunkt der tatsäch lichen 
Veräußerung der Anteile statt.

Besteuerung auf Fondsebene

Der Gesetzgeber hat in Deutschland die ImmobilienSondervermö
gen von allen Ertrag und Substanzsteuern befreit. Die Besteuerung 
der Erträge erfolgt jeweils bei den Anlegern.

Besteuerung auf der Ebene eines Privatanlegers

Die steuerpflichtigen Erträge des Fonds werden beim Privatanleger 
grundsätzlich dem Abgeltungsteuersatz von 25 %, zzgl. Solidaritäts
zuschlag und gegebenenfalls anfallender Kirchensteuer, unterwor
fen. Ausnahmeregelungen gelten lediglich für Fälle des § 32d Abs. 6 
EStG, in denen der persönliche Steuersatz des Anlegers unterhalb 
des Abgeltungsteuersatzes liegt.

Werbungskosten in Zusammenhang mit Einnahmen aus Kapitalver
mögen können grundsätzlich nicht mehr geltend gemacht werden. 
An die Stelle des ehemaligen Sparerfreibetrags und des Werbungs
kostenpauschbetrags tritt ein SparerPauschbetrag von 801 EUR 
(bzw. 1.602 EUR bei zusammen veranlagten Ehegatten).

Die Steuer wird von der depotführenden Stelle (bei Inlandsverwah
rung) einbehalten, sodass in vielen Fällen keine Angaben in der 
Steuererklärung erforderlich sind. Angaben in der Steuererklärung 
müssen jedoch weiterhin gemacht werden, insbesondere wenn kein 
Steuerabzug vorgenommen wurde und wenn außergewöhnliche 
Belastungen in der Steuererklärung geltend gemacht werden. 
Zudem sind gegebenenfalls Angaben für Kirchensteuerzwecke 
erforderlich, selbst wenn der Steuerabzug von 25 % bereits erfolgt 
ist (das bisherige Antragsverfahren zur Vornahme des Kirchensteu
erabzugs wurde zum 1. Januar 2015 durch ein automatisiertes 
Abzugsverfahren abgelöst). Angaben in der Steuererklärung kön
nen zudem in bestimmten Fällen sinnvoll sein. So wird der persön
liche Steuersatz zugrunde gelegt, wenn er niedriger ist als 25 % und 
Angaben zu den Kapitalerträgen in der Steuererklärung gemacht 
werden.

Zinsen und Mieten, die vom Sondervermögen ausgeschüttet oder 
thesauriert werden, unterliegen dem Abgeltungsteuersatz (vgl. 
§  32d EStG). Dies gilt unabhängig davon, ob sie zur Ausschüttung 
verwendet oder thesauriert werden.

Gewinne aus dem Verkauf inländischer und ausländischer Immobi
lien außerhalb der Zehnjahresfrist, die auf der Ebene des Sonderver
mögens erzielt werden, sind beim Anleger stets steuerfrei zu behan
deln.

Gewinne aus dem Verkauf inländischer Immobilien innerhalb der 
Zehnjahresfrist, die auf der Ebene des Sondervermögens erzielt 
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werden, sind beim Anleger stets steuerpflichtig zu behandeln. Dies 
gilt unabhängig davon, ob sie zur Ausschüttung verwendet oder 
thesauriert werden.

Werden Anteile an einem Sondervermögen, die nach dem 
31. Dezember 2008 erworben wurden, von einem Privatanleger ver
äußert, unterliegt der Veräußerungsgewinn dem Abgeltungsteuer
satz. Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt wer
den, nimmt die depotführende Stelle den Steuerabzug vor. Der 
Steuerabzug von 25 % (zzgl. Solidaritätszuschlag und gegebenen
falls Kirchensteuer) kann durch die Vorlage eines ausreichenden 
Freistellungsauftrags bzw. einer NichtveranlagungsBescheinigung 
vermieden werden. Werden solche Anteile von einem Privatanleger 
mit Verlust veräußert, dann ist der Verlust mit anderen positiven Ein
künften aus Kapitalvermögen verrechenbar. Sofern die Anteile in 
einem inländischen Depot verwahrt werden und bei derselben 
depotführenden Stelle im selben Kalenderjahr positive Einkünfte 
aus Kapitalvermögen erzielt wurden, nimmt die depotführende 
Stelle die Verlustverrechnung vor.

Besteuerung auf der Ebene eines betrieblichen 
Anlegers

Inländische Mieterträge, Zinsen und zinsähnliche Erträge sind beim 
Anleger grundsätzlich steuerpflichtig. Dies gilt unabhängig davon, 
ob diese Erträge thesauriert oder ausgeschüttet werden.

Thesaurierte Gewinne aus der Veräußerung inländischer Immo
bilien sind beim Anleger steuerlich unbeachtlich, soweit sie nach 
Ablauf von zehn Jahren seit der Anschaffung der Immobilie auf 
Fondsebene erzielt werden. Die Gewinne werden erst bei ihrer Aus
schüttung steuerpflichtig.

Gewinne aus der Veräußerung inländischer Immobilien innerhalb 
der Zehnjahresfrist sind bei Thesaurierung bzw. Ausschüttung steu
erlich auf Anlegerebene zu berücksichtigen. Dabei sind die Gewinne 
aus dem Verkauf inländischer Immobilien in vollem Umfang steuer
pflichtig.

Werden Anteile an einem Sondervermögen veräußert, sind Gewinne 
für einen betrieblichen Anleger grundsätzlich steuerpflichtig.

Kapitalertragsteuer

Das depotführende Kreditinstitut, bei dem die Anteile verwahrt 
werden, hat von den steuerpflichtigen Ertragsteilen bei Auszahlung 
an Privatkunden mit Wohnsitz im Inland grundsätzlich 25 % (zzgl. 
Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer) einzube
halten und an das Finanzamt abzuführen.

Bei Vorlage einer NichtveranlagungsBescheinigung beim depot
führenden Kreditinstitut werden die in der Ausschüttung enthalte
nen abgeltungsteuerpflichtigen Ertragsteile in voller Höhe, bei 
 Vorlage eines Freistellungsauftrags bis zur Höhe des SparerPausch
betrags (derzeit 801 EUR/1.602 EUR) von der Abgeltungsteuer frei
gestellt.

Befinden sich die Anteile im Betriebsvermögen, ist eine Abstand
nahme bzw. eine Erstattung der Kapitalertragsteuer nur durch Vor
lage einer NichtveranlagungsBescheinigung möglich. Ansonsten 
erhält der Anleger eine entsprechende Steuerbescheinigung.

Verwahrt ein Steuerausländer Anteile an ausschüttenden Sonder
vermögen im Depot bei einer inländischen depotführenden Stelle 
(Depotfall), wird unter anderem vom Steuerabzug auf Zinsen und 
zinsähnliche Erträge Abstand genommen, sofern er seine steuerli
che Ausländer eigenschaft nachweist. Sofern die Ausländereigen
schaft der depotführenden Stelle nicht bekannt bzw. nicht rechtzei
tig nachgewiesen wird, ist der ausländische Anleger gezwungen, 
die Erstattung des Steuerabzugs gemäß § 37 Abs. 2 AO zu beantra
gen. Zuständig ist das Betriebsstättenfinanzamt der depotführen
den Stelle.

Hat ein ausländischer Anleger Anteile thesaurierender Sonderver
mögen im Depot bei einer inländischen depotführenden Stelle, 
wird bei Nachweis seiner steuerlichen Ausländereigenschaft keine 
Steuer einbehalten, soweit es sich nicht um inländische Dividenden 
oder inländische Mieten handelt. Erfolgt der Antrag auf Erstattung 
verspätet, kann – wie bei verspätetem Nachweis der Ausländer
eigenschaft bei ausschüttenden Sondervermögen – eine Erstattung 
gemäß § 37 Abs. 2 AO auch nach dem Thesaurierungszeitpunkt 
beantragt werden.

Für inländische Dividenden und inländische Mieten erfolgt hinge
gen ein Steuerabzug. Inwieweit eine Anrechnung oder Erstattung 
dieses Steuerabzugs für den ausländischen Anleger möglich ist, 
hängt von dem zwischen dem Sitzstaat des Anlegers und der Bun
desrepublik Deutschland bestehenden Doppelbesteuerungsab
kommen (DBA) ab. Eine DBAErstattung der Kapitalertragsteuer auf 
inländische Dividenden und inländische Mieten erfolgt über das 
Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) in Bonn.

Solidaritätszuschlag

Der Solidaritätszuschlag zur Einkommen und Körperschaftsteuer 
beträgt 5,5 %. Soweit Ausschüttungen aus den FondsAnteilen der 
Kapitalertragsteuer unterliegen, ist die einbehaltene Steuer Bemes
sungsgrundlage für den Solidaritätszuschlag.
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Zwischengewinnbesteuerung

Zwischengewinne sind die im Verkaufs oder Rückgabepreis enthal
tenen Entgelte für vereinnahmte oder aufgelaufene Zinsen, die vom 
Fonds noch nicht ausgeschüttet oder thesauriert und infolgedessen 
beim Anleger noch nicht steuerpflichtig wurden (etwa mit Stückzin
sen aus festverzinslichen Wertpapieren vergleichbar). Die vom Son
dervermögen erwirtschafteten Zinsen und Zinsansprüche sind bei 
der Rückgabe oder dem Verkauf der Anteile durch Steuerinländer 
einkommen und kapitalertragsteuerpflichtig. Der bei Rückgabe 
realisierte Zwischengewinn unterliegt als positiver Kapitalertrag der 
Abgeltungsteuer (zzgl. 5,5 % Solidaritätszuschlag und gegebenen
falls Kirchensteuer).

Der bei Erwerb von Anteilen gezahlte Zwischengewinn kann im Jahr 
der Zahlung beim Privatanleger einkommensteuerlich als negative 
Einnahme abgesetzt werden, wenn ein Ertragsausgleich durchge
führt wird und sowohl bei der Veröffentlichung des Zwischen
gewinns als auch im Rahmen der von den Berufsträgern zu beschei
nigenden Steuerdaten hierauf hingewiesen wird. Er wird bereits 
beim Steuerabzug steuermindernd berücksichtigt. Der Zwischenge
winn wird bei jeder Anteilwertfeststellung ermittelt und bewer
tungstäglich veröffentlicht. Vom Anleger aufzunehmende Zwi
schengewinne ergeben sich aus der Multiplikation des jeweiligen 
Zwischengewinns je Anteil mit der Anzahl der in der Kauf bzw. Ver
kaufsabrechnung ausgewiesenen Anteile. Wird der Zwischenge
winn nicht veröffentlicht, sind jährlich 6 % des Entgelts für die Rück
gabe oder Veräußerung des Investmentanteils als Zwischengewinn 
anzusetzen. 

Bei betrieblichen Anlegern ist der gezahlte Zwischengewinn 
unselbstständiger Teil der Anschaffungskosten, die nicht zu korrigie
ren sind. Bei Rückgabe oder Veräußerung des Investmentanteils bil
det der erhaltene Zwischengewinn einen unselbstständigen Teil des 
Veräußerungserlöses. Eine Korrektur ist nicht vorzunehmen.

Die Zwischengewinne können regelmäßig auch den Abrechnungen 
sowie den Erträgnisaufstellungen der Banken entnommen werden.

Hinweis

Weitere Erläuterungen zur steuerlichen Behandlung der Fondser
träge sind den Kurzangaben über die für die Anteilinhaber bedeut
samen Steuervorschriften im Verkaufsprospekt zu entnehmen.
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Privatanleger
Je Anteil

in EUR

Betrieblicher
Anleger

(§ 3 Nr. 40 EStG)

Je Anteil
in EUR

Kapital
gesellschaft

(§ 8b KStG)

Je Anteil
in EUR

Kapital
gesellschaft

(§ 8b Abs. 7
u. 8 KStG)

Je Anteil
in EUR

Barausschütatung 2,4400 2,4400 2,4400 2,4400 

a) Betrag der Ausschüttung inkl. ausl. Quellensteuer / 
Betrag der Thesaurierung 2,4400 2,4400 2,4400 2,4400 

aa) in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre 0,0015 0,0015 0,0015 0,0015 

Zusatz in der Ausschüttung enthaltene Absetzung für Abnutzung (auch aus Vorjahren) 1,6928 1,6928 1,6928 1,6928

bb) in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

b) Ausgeschüttete Erträge 0,7457 0,7457 0,7457 0,7457

b) Ausschüttungsgleiche Erträge 1 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

c) In den ausgeschütteten Erträgen enthaltene

aa) Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG in Verbindung mit § 3 Nr. 40 EStG  
oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 KStG 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

bb) Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG in Verbindung  
mit § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

cc) Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

dd) steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG in der am 31.12.2008 
anzuwendenden Fassung 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ee) Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 InvStG in der am 31.12.2008  
anzuwendenden Fassung, soweit nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 EStG 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ff) steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 InvStG in der  
ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

gg) Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

hh) in Doppelbuchstabe gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ii) Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Abs. 4 InvStG vorgenommen 
wurde 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

jj) in Doppelbuchstabe ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung  
mit § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 
KStG anzuwenden ist 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

kk) in Doppelbuchstabe ii) enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur 
Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ll) in Doppelbuchstabe kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b 
Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 KStG 
anzuwenden ist 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

c) In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene

aa) Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG in Verbindung mit § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 
InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 KStG 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

bb) Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 KStG 
oder § 3 Nr. 40 EStG 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Nachweis der Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 InvStG
für das am 28. Februar 2017 endende Geschäftsjahr für den WERTGRUND WohnSelect D
(ISIN: DE 000 A1CUAY 0) mit Endausschüttung am 14. Juni 2017

1 Die ausschüttungsgleichen Erträge gelten zum 14.06.2017 als zugeflossen.
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Privatanleger
Je Anteil

in EUR

Betrieblicher
Anleger

(§ 3 Nr. 40 EStG)

Je Anteil
in EUR

Kapital
gesellschaft

(§ 8b KStG)

Je Anteil
in EUR

Kapital
gesellschaft

(§ 8b Abs. 7
u. 8 KStG)

Je Anteil
in EUR

cc) Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

dd) steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG in der am 31.12.2008 
anzuwendenden Fassung 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ee) Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung, 
soweit nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 EStG 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ff) steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 InvStG in der ab 01.01.2009 
anzuwendenden Fassung 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

gg) Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

hh) in Doppelbuchstabe gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ii) Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Abs. 4 InvStG vorgenommen 
wurde 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

jj) in Doppelbuchstabe ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung  
mit § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 
KStG anzuwenden ist 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

kk) in Doppelbuchstabe ii) enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur 
Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ll) in Doppelbuchstabe kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 
2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 KStG 
anzuwenden ist 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

d) Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung

aa) im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

bb) im Sinne von § 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 InvStG 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

bb) im Sinne von § 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG 0,7457  0,7457  0,7457  0,7457  

cc) im Sinne von § 7 Abs. 1 Satz 4 InvStG, soweit in Doppelbuchstabe aa) enthalten 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

d) Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der ausschüttungs
gleichen Erträge

aa) im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

bb) im Sinne von § 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 InvStG 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

bb) im Sinne von § 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

cc) im Sinne von § 7 Abs. 1 Satz 4 InvStG, soweit in Doppelbuchstabe aa) enthalten 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

e) Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer (weggefallen)

f) Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen 
enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 entfällt und

aa) der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 des EStG oder einem 
DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

bb) in Doppelbuchstabe aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in 
Verbindung mit § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit 
§ 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

cc) der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 34c Abs. 3 des EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug 
nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

dd) in Doppelbuchstabe cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in 
Verbindung mit § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit 
§ 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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Privatanleger
Je Anteil

in EUR

Betrieblicher
Anleger

(§ 3 Nr. 40 EStG)

Je Anteil
in EUR

Kapital
gesellschaft

(§ 8b KStG)

Je Anteil
in EUR

Kapital
gesellschaft

(§ 8b Abs. 7
u. 8 KStG)

Je Anteil
in EUR

ee) der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit diesem DBA 
anrechenbar ist 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ff) in Doppelbuchstabe ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in 
Verbindung  mit § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit 
§ 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

f) Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausschüttungsgleichen Erträgen 
enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 entfällt und 

aa) der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 des EStG oder einem 
DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

bb) in Doppelbuchstabe aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in 
Verbindung mit § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit 
§ 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

cc) der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 34c Abs. 3 des EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug 
nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

dd) in Doppelbuchstabe cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in 
Verbindung mit § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit 
§ 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ee) der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit diesem DBA 
anrechenbar ist 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ff) in Doppelbuchstabe ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in 
Verbindung mit § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit 
§ 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

g) Betrag der in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Absetzungen für Abnutzung 
oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 Satz 2 InvStG 1,4127 1,4127 1,4127 1,4127

g) Betrag der in den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Absetzungen für 
Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 Satz 2 InvStG 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

h) die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete 
Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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Bescheinigung nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Investmentsteuergesetz  
über die Ermittlung der steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 InvStG  
für den Investmentfonds WERTGRUND WohnSelect D für den Zeitraum vom 1. März 2016 bis 28. Februar 2017

An die Pramerica Property Investment GmbH, Wittelsbacherplatz 1, 
80333 München (nachfolgend: die Gesellschaft):

Die Gesellschaft hat die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsge
sellschaft (nachfolgend: wir) beauftragt, auf der Grundlage der Buch
führung und des geprüften Jahresberichts für den oben aufgeführten 
Investmentfonds für den angegebenen Zeitraum die steuerlichen 
Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 Investmentsteuergesetz 
(nachfolgend: InvStG) zu ermitteln und gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 
InvStG eine Bescheinigung darüber abzugeben, dass die steuerlichen 
Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wur
den. Die Bescheinigung hat zudem eine Aussage darüber zu enthal
ten, ob Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglich
keiten des Rechts nach § 42 der Abgabenordnung vorliegen, der sich 
auf die Besteuerungsgrundlagen nach § 5 Abs. 1 InvStG oder auf die 
Aktiengewinne nach § 5 Abs. 2 Satz 1 InvStG auswirken kann, die für 
den Zeitraum veröffentlicht wurden, auf den sich die Angaben nach 
§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG beziehen.

Die Verantwortung für die Rechnungslegung des Investmentfonds 
als Grundlage für die Ermittlung der steuerlichen Angaben gemäß 
§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG in Verbindung mit den Vorschrif
ten des deutschen Steuerrechts liegt bei den gesetzlichen Vertre
tern der Gesellschaft.

Unsere Aufgabe ist es, ausgehend von der Buchführung und den 
sonstigen Unterlagen der Gesellschaft für den oben aufgeführten 
Investmentfonds die Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG 
nach den Regeln des deutschen Steuerrechts zu ermitteln. Eine Beur
teilung der Ordnungsmäßigkeit dieser Unterlagen und der Angaben 
des Unternehmens war nicht Gegenstand unseres Auftrags. Daher 
sind wir von der Vollständigkeit und Richtigkeit der uns vorgelegten 
Unterlagen und Angaben der Gesellschaft ausgegangen.

Im Rahmen der Überleitungsrechnung werden die Kapitalanlagen, 
die Erträge und Aufwendungen sowie deren Zuordnung als Wer
bungskosten steuerlich qualifiziert. Soweit die Gesellschaft Mittel in 
Anteile an Zielfonds investiert hatte und soweit für diese Zielfonds 
von anderen zur Verfügung gestellte steuerliche Angaben nach 
§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG vorlagen, beschränkte sich unsere 
Prüfung auf die korrekte Übernahme der für diese Zielfonds zur Ver
fügung gestellten steuerlichen Angaben der Gesellschaft nach Maß
gabe vorliegender Bescheinigungen. Die entsprechenden steuerli
chen Angaben wurden von uns nicht geprüft.

Die Ermittlung der steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
und 2 InvStG beruht auf der Auslegung der anzuwendenden Steuer
gesetze. Soweit mehrere Auslegungsmöglichkeiten bestehen, oblag 
die Entscheidung hierüber den gesetzlichen Vertretern der Gesell
schaft. Wir haben uns bei der Erstellung davon überzeugt, dass die 
jeweils getroffene Entscheidung in vertretbarer Weise auf Gesetzes
begründungen, Rechtsprechung, einschlägige Fachliteratur und ver
öffentlichte Auffassungen der Finanzverwaltung gestützt wurde. Wir 
weisen darauf hin, dass eine künftige Rechtsentwicklung und insbe
sondere neue Erkenntnisse aus der Rechtsprechung eine andere 
Beurteilung der gewählten Auslegung notwendig machen können.

Auf dieser Grundlage haben wir die steuerlichen Angaben nach 
§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach den Regeln des deutschen 
Steuerrechts ermittelt. In die Ermittlung der steuerlichen Angaben 
gehen Werte aus einem Ertragsausgleichsverfahren ein.

Für unsere Aussage, ob Anhaltspunkte für einen Missbrauch von 
Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts nach § 42 der Abgabenord
nung vorliegen, der sich auf die Besteuerungsgrundlagen nach 
§ 5 Abs. 1 InvStG auswirken kann, sind nach § 5 Abs. 1a Satz 3 InvStG 
keine über die Prüfung der Einhaltung der Regeln des deutschen 
Steuerrechts hinausgehenden Ermittlungen vorzunehmen. 



WERTGRUND WohnSelect D  |  Jahresbericht 2016/2017

Steuerliche Hinweise – Vollversion 

Für unsere Aussage, ob Anhaltspunkte für einen Missbrauch von 
Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts nach § 42 der Abgabenord
nung vorliegen, der sich auf die Aktiengewinne nach § 5 Abs. 2 
Satz  1 InvStG auswirken kann, die für den Zeitraum veröffentlicht 
wurden, auf den sich die Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 
InvStG beziehen, haben wir besondere Ermittlungen nur im Hinblick 
auf Sachverhalte des laufenden Jahres vorzunehmen. Unsere Aus
sage stützen wir auf analytische Untersuchungshandlungen und 
Befragungen zu den veröffentlichten Aktiengewinnen und den ver
öffentlichten Rücknahmepreisen für den Berichtszeitraum.

Es haben sich keine Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestal
tungsmöglichkeiten des Rechts nach § 42 der Abgabenordnung 
ergeben, der sich auf die Besteuerungsgrundlagen nach § 5 Abs. 1 
InvStG oder auf die Aktiengewinne nach § 5 Abs. 2 Satz 1 InvStG aus
wirken kann, die für den Zeitraum veröffentlicht wurden, auf den 
sich die Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG beziehen.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich aus Sicht der Finanz
verwaltung aus den von dem Investmentfonds durchgeführten 
Geschäften oder sonstigen Umständen, insbesondere dem Kauf 
und Verkauf von Wertpapieren und anderen Vermögensgegenstän
den, dem Bezug von Leistungen, durch die Werbungskosten entste
hen, der Vornahme eines Ertragsausgleichs, der Entscheidung über 
die Ausschüttung von Erträgen, (weitere) Anhaltspunkte für einen 
Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten ergeben.

München, den 11. Mai 2017 

Ernst & Young GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Frederik Wolf Bernhard Brielmaier
(Steuerberater) (Steuerberater)


